
Sozialpädagogische Stellungnahme zur Schließung des 
Schulgeländes außerhalb der Unterrichtszeiten

                                

Schule als geschützter Raum für Kinder und des Gemeinwesens

Die Schule erfüllt im Kindesalter nicht nur die Funktion eines Lernortes, sondern ist ein 
zentraler sozialer Erfahrungsraum. Hier erleben Kinder Sicherheit, Verlässlichkeit und 
soziale Zugehörigkeit. In soziologischer Perspektive wird Schule damit zu einem 
elementaren Teil des „sozialen Raumes“, in dem Kinder Werte, Normen und Formen des 
Zusammenlebens erlernen. Wird dieser Raum durch unkontrollierte Fremdnutzung 
beeinträchtigt, geht ein Teil seiner Schutzfunktion verloren. Die klare Regelung der 
Zugänglichkeit – und damit die Schließung des Geländes außerhalb der Schulzeiten – 
trägt dazu bei, den Charakter dieses Raums als sicheren Ort zu erhalten.

Kinder im Grundschulalter benötigen Räume, die frei von Gefahren sind, um sich 
unbeschwert entfalten zu können. Gleichzeitig lernen sie in dieser 
Lebensphase, gesellschaftliche Regeln und Grenzen zu verstehen und zu akzeptieren. 
Eine klare Abgrenzung – wann und unter welchen Bedingungen der Schulhof genutzt 
werden darf – vermittelt Kindern die Bedeutung von Schutzmechanismen innerhalb 
einer Gemeinschaft. So wird nicht nur individuelle Sicherheit gewährleistet, sondern 
auch das Verständnis für gesellschaftliche Verantwortung gestärkt.

Aus soziologischer Sicht stellt die Schule einen zentralen Ort des Gemeinwesens dar, an
dem gesellschaftlicher Zusammenhalt erfahrbar wird. Indem Kinder erleben, dass ihre 
Umgebung frei von Gefährdungen und verlässlichen Regeln unterworfen ist, wird das 
Vertrauen in Institutionen und deren Schutzfunktion gestärkt. Die unkontrollierte 
Nutzung des Geländes durch Dritte untergräbt diesen Schutzfaktor: Vandalismus oder 
gefährliche Hinterlassenschaften stehen nicht nur für individuelle Gefahren, sondern 
wirken symbolisch als Zeichen fehlender Ordnung und Fürsorge. Die Schließung stellt 
daher eine Maßnahme dar, die den Schutzauftrag der Institution Schule im Sinne des 
Gemeinwohls absichert.

Prävention und Verantwortungsübernahme

Die Schließung des Geländes ist auch im Sinne der Prävention zu betrachten. Indem 
unkontrollierte Zugänge eingeschränkt werden, werden nicht nur Gefahrenquellen 
ausgeschlossen, sondern auch Formen von Normabweichung und deviantem Verhalten 
(z. B. Vandalismus, Vermüllung) vorgebeugt. Soziologisch betrachtet übernimmt die 
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Schule hier eine Funktion der sozialen Kontrolle, die notwendig ist, um einen Raum der 
Ordnung, Sicherheit und Verlässlichkeit aufrechtzuerhalten. Für die Kinder vermittelt 
diese Maßnahme die Botschaft, dass Erwachsene und Institutionen die Verantwortung 
für ihr Wohlergehen ernst nehmen – eine Erfahrung, die Vertrauen in gesellschaftliche 
Strukturen fördert.

Damit die Maßnahme nicht als bloße Einschränkung wahrgenommen wird, ist eine 
transparente und partizipative Kommunikation notwendig. Eltern und Kinder sollen 
verstehen, dass die Schließung des Geländes nicht Ausdruck von Exklusion, sondern 
vielmehr von Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein ist. Dies eröffnet die 
Möglichkeit, Kindern zentrale gesellschaftliche Werte zu vermitteln: dass Regeln und 
Strukturen nicht willkürlich sind, sondern dem Schutz und dem Miteinander dienen. 
Langfristig stärkt dies die Identifikation der Kinder mit ihrer Schule und mit dem 
Gemeinwesen insgesamt. Schule bleibt damit ein Ort, der über Bildung hinaus eine 
prägende Rolle für die soziale Integration und die Persönlichkeitsentwicklung 
übernimmt.

Zusammenfassung

Die Schließung des Schulgeländes außerhalb der Unterrichtszeiten ist aus 
sozialpädagogischer wie auch soziologischer Sicht notwendig, um Schule als sicheren 
und schützenden Sozialraum zu erhalten. Sie verhindert Gefährdungen, stärkt die 
Schutz- und Präventionsfunktion der Institution und vermittelt Kindern wichtige 
Erfahrungen im Umgang mit Regeln, Verantwortung und Sicherheit. Damit leistet die 
Maßnahme nicht nur einen Beitrag zur individuellen Entwicklung, sondern auch 
zur sozialen Integration und zum Vertrauen in gesellschaftliche Strukturen.

Oliver Metzele

Schulsozialarbeit
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